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Anregung und Bes_chwerde nach $ 24 GO wegetr der Einrichtung von (ebsoluten)
Ifalteverbotszonen Mennweg, Köln-Lengel

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Bezirksbtirgermeisterin Wittsack-Junge,

in vorbezeichneter Angelegenheit möchte ich in Namen d.er in der Anlage beigeftgten

Anwohner eine Beschwerde an die Bezirksvertretung Chorweiler richten. Dieser

Beschwerde liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

I.

In der 38. Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler vom 09.06.2009 wwde auf Antrag der

CDU-Fraktion folgender Beschluss gerroffen:

,,Die Bezirksvertretung Chorweiler fordert die Verwaltung auf durch geeignete

Ma/Snahmen den Zufahrtsweg Langel, Menr*veg zvuischen Cahnenhofstr. und



Rheindamm fiir Rettungslaöfte und Menschen mit Behinderung freizuhalten und zu

sichern. "

Aufgrund dieses Beschlusses wurde sodann von der Verwaltung am 01.07.2009 die

Halteverbotsbeschilden:ng (absolute Halteverbotszonen) angeordnet. Eine Information

über die Einrichtung von absoluten Halteverbotszonen durch die Verwaltung erfolgte

nicht.

Begründet wird die Einrichtung von absoluten Halteverbotszonen damit, dass in der

Vergangenheit der Bereich Mennweg immer wieder zugeparkt worden sein soll und im

Bereich der Drängelgitter zum Deich am Ende der Straße regelmäßig bis zu 3 Wagen

nebeneinander geparkt hätten, so dass ein Durchkommen ftir Menschen mit Behinderung

nicht möglich gewesen sei.

Zudem sei bei einer am 13.11.2009 durchgeftihrten Feuerwehrfaht festgestellt worden,

dass der besagte Bereich der einzige Weg sei, woräber die Häuser in diesem Bereich

angefahren werden könnten und daher die Halteverbotsbeschildenrng nicht wieder entfemt

werden könne.

1.

Zunächst einmal möchten wir uns darüber beschweren, dass wir Anwohner über die

Einrichtung der absoluten Halteverbotszonen zu keinem Zeitpunkt informiert worden sind

und völlig überraschend feststellen mussten, dass wir plötzlich Shafzettel an den geparkten

Autos hatten. Eine kurze Information über die Durchführung dieser Maßnahme ist

eigentlich nicht zu viel erwartet.

u.



Sodann fordern wir die Entfernung der eingerichteten absoluten Halteverbotszonen irn

Bereich Mennweg und die Widerherstellung des ursprtinglichen Zustands bzw. das

Aufstellen des Verkehrsschildes ,,Nur ftlr Anlieger" in diesem Bereich.

Es ist bereits nicht zutreffend, dass im besaglen Bereich teilweise 3 Wagen nebeneinander

geparkt hätten, Dies ist tlberhaupt nicht möglich und ist daher nie vorgekoilrmen. Woher

die Verwaltung diese Erkenntnis nimmt, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

Richtig ist, dass es in der Vergangenheit vorkam, dass Wagen auf dem Gehweg geparkt

wurden, so dass der Durchgang flir Menschen mit Behinderung erschwert wurde. Dies

erfolgte jedoch ausschließlich durch fremde Autofahrer, die ihr Auto dort parkten und zum

Rhein gingen. Daher wäre die Beschilderung ,,Nur für Anlieger" hilfreich. Im Übrigen
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Hochwasserschutzes erheblich verbessert hat, da nunmehr in diesem Bereich kein

unmittelbarer Zugang mehr anm Rhein vorhanden ist. Vor dem Bau des

Hochwasserschutzes war in diesem Bereich ein unmittelbarer Zugang zum Rhein gegeben

und die Situation der,,Fremdparkero', vor allem am Wochenende, war kaum auszuhalten.

Keiner der Anwohner blockiert den Gehweg, so dass Menschen mit Behinderung immer

einen problemlosen Durchgang haben.

Da sich die Situation des Zuparkens seit Enichtrurg.des Hochwasserdarnms erheblich

entspannt hat, iiberrascht der Zeipunkt dieser Maßnahme ebenfalls.

3.

Durch die Einrichtung der absoluten Halteverbotszonen ist es sämtlichen Anwohner noch

nicht einmal mehr möglich, unmittelbar vor dem Haus zu parken, um z'8. die Einkäufe ins

Haus zu hagen. Bereits in der Vergangenheit wurden hierbei Strafzettel verteilt.



Dieser Zustand stellt eine unzumutbare Situation ftir die Anwohner dar, zumal die Ehefrau

des Unterzeichners einen doppelten Bandscheibenvorfall erlitten hat und nunmehr

gezwungen ist, schwere Einkäufe (2.B. schwere Wasserkästen) über mehrere Meter an

tragen und so weitere gesundheitliche Schäden davon zu tragen.

Weiter ist zu beachten, dass es eigentlich dem Anwohner Herrn Herbert Wallraf nr Zeit

tiberhaupt nicht möglich ist, in seine Garage zu faluen. Die Garage liegt nämlich durch ein

Eisengitter abgetrennt in einer Hofeinfahrt. Herr Wallraf muss zum Öffiren des Tores

seinen Wagen verlassen, so dass in diesem Moment ein Parken vorliegt und mithin ein

Verstoß gegen das absolute Halteverbot. Die Verwaltung vermag einmal darlegen, wie

Hen \Vallraf in seine Garage gelangen soll, ohne eine Verkehrsordnungswidrigkeit zu

begehen.

L
Weiter tibenascht die Aussage der Feuenryehr, dass dieser Bereich der einzige Anfahtsweg

der Häuser sei. Diese Aussage als richtig unterstellt würde jedoch bedeuten, dass dies

bisher seit tiber 70 Jahren niemanden aufgefallen ist, denn die Situation vor Ort hat sich in

den letzten 70 Jahren nicht verändert.

Ganz im Gegenteil, durch den neuen Hochwasserschutz ist ein neuer Unterhaltungsweg

errichtet worden, über den die Fahrzeuge der Stadtentwtisserungsbetriebe fahren, um den

Damm zu unterhalten und die mobilen Schutzwände anzubringen.

Über diesen Unterhaltungsweg sind die Häuser nunmelrr erstrnalig von der Rheinseite zu

eneichen, so dass die Aussagen der Feuerwehr überhaupt nicht nachvollzogen werden

können.

Die Feuerwehr mag daher daar Stellung nehmen,

. weshalb dieser Bereich nunmelu nach 70 Jahren als Feuerwehrzufahrt erkannt wird?



Serre 5

I ob eine Anfahrt der Häuser über den Unterhaltungsweg auf dem Rheindamm

möglich ist?

5.

Im Rahmen einer Kompromisslösung wären die Anwohner auch bereit, dass im Bereich 3

Parkplätze auf dem Boden markiert werden, so dass hierdurch noch ein gentigender Raum

ftir Rettungsfahrzeuge vorhanden ist.

Wie Sie sehen, sind die Anwohner an einer gütlichen Einigung in dieser leidigen

Angelegenheit interessiert, auch wenn vor allem von Seiten der Verwaltung der Stadt Köln

im bisherigen Verfaluen das Wort,,Bürgemähe'o ein Fremdwort zu sein scheint.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen sehr geme jederzeit gerne zur Verftigung.

Mit freundlichen Grtißen


